
 

 
Übertragung von Verwaltungsarbeiten 

 
Zwischen der 

Verwaltungsgemeinschaft  Ottobeuren 
vertreten durch den Gemeinschaftsvorsitzenden 

und dem Zweckverband Hochwasserschutz Günztal 
vertreten durch den stellvertretenden Zweckverbandsvorsitzenden 

wird zum Zwecke der Übertragung der Verwaltungsarbeiten des Zweckverban-
des auf die Verwaltungsgemeinschaft folgende 

 
 

Zweckvereinbarung 
 
gem. Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit - KommZG - 
(BayRS 2020-6-1 I) abgeschlossen: 
 
 
 

§ 1 Aufgaben und Befugnisse 
 
Der Zweckverband Hochwasserschutz Günztal überträgt der Verwaltungsge-
meinschaft  Ottobeuren folgende Aufgaben und Befugnisse: 
 
a) Verwaltungsmäßige Vorbereitung und verwaltungsmäßiger Vollzug der Be-

schlüsse der Zweckverbandsversammlung 
b) Besorgung der laufenden Verwaltungsangelegenheiten, die für den Zweck-

verband keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen Ver-
pflichtungen erwarten lassen. 

c) Besorgung der Kassenaufgaben 
 
 
 

§ 2 Umlage 
 
(1) Für die Erledigung der übertragenen Aufgaben und Befugnisse hat sich der 
Zweckverband an den Kosten der Verwaltungsgemeinschaft in Form einer Um-
lage zu beteiligen.  
 
(2) Die Umlage beträgt vorläufig im 1. Jahr 2.500 EUR jährlich (nach Inkrafttre-
ten dieser Vereinbarung, jedoch frühestens zum 1.1.2015) und steigt bis zum 5. 
Jahr um je weitere 2.500 EUR jährlich, so dass sie ab dem 5. Jahr auf Dauer 
12.500 EUR beträgt. Die Umlage wird regelmäßig (ohne dass es einer Änderung 
der Vereinbarung bedarf) der prozentualen Erhöhung der Beamtengehälter an-
gepasst. 
 
Nach Ablauf von jeweils 3 Jahren wird die Angemessenheit der Umlage durch 
die Kämmerei der VG Ottobeuren überprüft und ggfs. im Einvernehmen mit 
dem Zweckverband angepasst.  
 
 (3) Die Umlage ist jeweils am 1.7. zur Zahlung fällig.  
 
 
 



 

 
§ 3 Schlichtung von Streitigkeiten 

 
Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der Beteiligten wird die Regierung 
von Schwaben zur Schlichtung angerufen.  
 
 
 
 

§ 4 In-Kraft-Treten 
 
Diese Zweckvereinbarung tritt am Tag ihres Abschlusses in Kraft.  
 
 
 
 
Ottobeuren, 3.12.2014              gez. 
       German Fries 
                 Gemeinschaftsvorsitzender 
 
 
 
       gez. 
       Alfons Weber  
       StV. Zweckverbandsvorsitzender 
 
 
 
 


